


Band 145

Herausgegeben von der
Kommission für Geschichte des Parlamentarismus 

und der politischen Parteien

Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus 
und der politischen Parteien



Droste Verlag 2005

Eine Entwicklungsgeschichte 
seit 1967

Julia Hefty

Die Parlamentarischen 
Staatssekretäre im Bund



Copyright © 2005 by
Kommission für Geschichte des Parlamentarismus 

und der politischen Parteien e. V. 
www.kgparl.de

Droste Verlag GmbH, Düsseldorf 2005 
ISBN 3-7700-5265-X

http://www.kgparl.de


Vorwort

Liederbach, März 2005 Julia Hefty

Die vorliegende Untersuchung entstand als Dissertation am Institut für Politikwis­
senschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Sie wurde für den Druck 
überarbeitet. Ich bin meinem Doktorvater Professor Dr. Jürgen W. Falter dankbar, 
daß er die Neugier am Thema mit mir teilte, die umfassende Betrachtung des 
Gegenstandes anregte und die Arbeit in einer Weise betreute, die die grundlegen­
de Sicherheit gab und doch alle Freiheiten ließ. Professor Dr. Hans Buchheim hat 
als Korreferent mit seinen dankenswerten Anmerkungen die Erstellung der Druck­
fassung erleichtert. Den Mitarbeitern am Lehrstuhl von Professor Falter und den 
Teilnehmern des Forschungskolloquiums - nicht nur stellvertretend sei Harald 
Schoen genannt - danke ich für anregende Kritik und viele weiterführende Hin­
weise.

Für das Interesse an meiner Arbeit, aufschlußreiche persönliche Gespräche und 
die Gewährung tiefer Einblicke bin ich besonders Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut 
Kohl, Bundesminister a.D. Prof. Heinz Riesenhuber und dem Parlamentarischen 
Staatssekretär a.D. Torsten Wolfgramm sehr verbunden. Bundesverfassungs­
gerichtspräsident a.D. Prof. Ernst Benda half mir, die hartnäckigsten Rätsel zu lö­
sen, die ein noch so transparentes Regierungssystem dem außenstehenden Betrach­
ter aufgibt. Großen Dank schulde ich allen ehemaligen und seinerzeit aktiven 
Parlamentarischen Staatssekretären und Staatsministern, die mir in schriftlichen 
und mündlichen Interviews bereitwillig und umfangreich Auskunft gaben. Sie voll­
endeten meine Gewißheit, daß die Wahl des Untersuchungsgegenstandes eine 
glückliche war.

Der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Par­
teien danke ich für die Herausgabe des Buches und - insbesondere ihrem Geschäfts­
führer Dr. Martin Schumacher - für die Geduld auf dem Weg dorthin.

Mein besonders herzlicher Dank gilt meiner Familie. Ohne ihre umfassende Un­
terstützung und vielfältige Hilfe wäre dieses Buch schwerlich entstanden.

Meine Kinder Vivien und Kilian haben die zeitaufwendige Beschäftigung nicht 
nur ertragen, sondern sie durch ein sicheres Gespür für den richtigen Moment der 
Ablenkung und den unmißverständlichen Wink, daß es immer Wichtigeres und 
meistens Dringlicheres gibt, auch für mich sehr erträglich gemacht. Ihnen ist dieses 
Buch gewidmet.



Die Regierungsbank 19676

Notstandsdebatte im Bundestag am 26. Juni 1967; in der ersten Reihe der Regierungsbank 
(v.r.n.L): Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär 
Gerhard Jahn (SPD), Bundesinnenminister Paul Lücke (CDU), Parlamentarischer Staats­
sekretär Ernst Benda (CDU), Bundesjustizminister Dr. Gustav W. Heinemann (SPD) und 
sein beamteter Staatssekretär Prof Horst Ehmke (SPD); am Rednerpult: Wolfram Dorn 
(FDP). dpa-Bild.
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Gerhard Jahn
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Amtliches Handbuch des Deutschen Bundestages, 5. Wahlperiode

Karl Theodor Frhr.
•von und zu Guttenberg
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’ A. Borchers, Die Absahner, i. io. 1997.
2 A. Borchers/H. P. Schütz, Was tun, Herr Schröder?, 2.7.1998.
3 H. Läufer, Der Parlamentarische Staatssekretär, 1969, S. VIII.

Während ihrer Zeit als Oppositionsfraktionen von 1982 bis 1998 haben SPD und 
Grüne die Existenz und Praxis der Parlamentarischen Staatssekretäre wiederholt 
kritisiert, die Grünen forderten regelmäßig die gänzliche Abschaffung des Amtes, 
die SPD zumindest eine Reduktion der Posten. Rezzo Schlauch, ab 1998 Fraktions­
vorsitzender der Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen, hatte in den neunziger 
Jahren zahlreiche Gesetzesinitiativen mit dem Ziel der Streichung des Amtes der 
Parlamentarischen Staatssekretäre gestartet. Der spätere Fraktionsvorsitzende der 
SPD, Peter Struck, versprach 1997, im Falle eines Machtwechsels 1998 werde die 
SPD die Posten der Parlamentarischen Staatssekretäre verringern. »In jedem Mini­
sterium einer, das reicht dann aber wirklich.«1 Der spätere Bundeskanzler Gerhard 
Schröder sagte gar im Juli 1998 in einem Interview der Zeitschrift Stern noch: »Wir 
brauchen auch weniger Parlamentarische Staatssekretäre. Ihre Zahl ist ja deshalb so 
dramatisch gewachsen, weil es immer einen gegeben hat, der von der Union oder der 
FDP versorgt werden mußte. Das wird es mit mir nicht geben. (...) Ein Parlamenta­
rischer pro Ministerium sollte die Regel sein.«2 Nach dem Regierungswechsel im 
Oktober 1998 war von einer drastischen Reduktion dann aber keine Rede mehr, 
und schon gar nicht von der Maxime »einer pro Ministerium«. Bei der Regierungs­
bildung 2002 wurde gar Rezzo Schlauch zu einem von drei Parlamentarischen 
Staatssekretären im Wirtschafts- und Arbeitsministerium ernannt. Welche Motiva­
tion zur Bestellung Parlamentarischer Staatssekretäre ist also stärker als der viel­
beschworene Wunsch nach einer Verschlankung des Regierungsapparates?

Die Einrichtung einer Institution wie der des Parlamentarischen Staatssekretärs 
war von Wissenschaft und Presse schon seit Jahren gefordert worden und wurde 
nach ihrer Einführung aufmerksam begleitet. Nach Verabschiedung der »politisch­
verfassungsrechtlich wohl überlegte(n) Abfassung des Gesetzes über die Rechtsver­
hältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre«3, das zwar hinter so mancher Vor­
stellung zurückblieb, andererseits aber eben durch seine Unbestimmtheit noch jeden 
Spielraum übrigließ, waren die Kommentare von Presse und Wissenschaft überwie­
gend positiv erwartungsvoll gestimmt.

Mit Befürchtungen und Hoffnungen erwartet wurde die Ausgestaltung des Tä­
tigkeitsbereiches der Parlamentarischen Staatssekretäre in den Ministerien, die das 
Gesetz völlig offen ließ. Die Bandbreite der Möglichkeiten erstreckte sich von einer 
Funktion der Parlamentarischen Staatssekretäre als »Halb-, Unter-, Neben- oder Ge-
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genminister«4 bis hin zu - zwar mit Mandat ausgestatteten - »Nebenstaatssekretä- 
re(n)«5, die sich die Arbeit mit den beamteten Staatssekretären fortan einfach teilen 
würden. Der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Bockenförde hatte 1964 angeregt, zur 
Entlastung der Bundesminister die Position von Staatsministern in einigen Ressorts 
einzurichten: »Die Aufgabenvermehrung und die Zunahme der internationalen 
Kontakte hat für etliche Ressorts die politische Ressortleitung zu einer Aufgabe 
werden lassen, die der Ressortminister allein, will er sie gewissenhaft vornehmen, 
gar nicht mehr bewältigen kann. Zu diesen Groß-Ressorts gehören an erster Stelle 
das Verteidigungsministerium, ferner das Außen-, Wirtschafts- und wohl auch das 
Innenministerium. In ihnen ist die Entlastung des Ministers durch einen oder meh­
rere politische Ministergehilfen dringend erforderlich, wenn nicht der Minister in 
Ressortarbeit ersticken und versanden soll, anstatt für die wirkliche und verantwort­
liche Ressortleitung frei zu sein. Im Bundesverteidigungsministerium etwa könnte 
ein Staatsminister für NATO-Angelegenheiten, der den Minister auch in den Kon­
ferenzpflichten entlasten kann, von großem Nutzen sein, ebenso ein Staatsminister 
für die Bundeswehrverwaltung. Im Auswärtigen Amt wäre zumindest ein Staats­
minister, und zwar mit fallweise zu bestimmendem Aufgabenkreis, vonnöten, damit 
dem Außenminister ein Teil der Konferenz- und Reisepflichten abgenommen wer­
den kann oder umgekehrt während der oft längeren Abwesenheit des Ministers das 
Ressort nicht politisch gänzlich verwaist ist. Das Wirtschaftsministerium könnte 
einen Staatsminister für europäische Wirtschaftsangelegenheiten, der Innenminister 
einen solchen für Staatsschutzaufgaben gebrauchen.«6 Bei diesen Überlegungen 
stand nicht der Kontakt zu den parlamentarischen Gremien im Vordergrund, son­
dern die Bearbeitung von besonderen Aufgaben im Ministerium und die Vertretung 
des Ministers. Rainer Wahl hoffte auf politische Gehilfen, zu deren Tätigkeiten im 
Ressort »insbesondere das Setzen von Prioritäten, das Anregen von Initiativen, die 
Beschleunigung eines Vorhabens und insbesondere das Reagieren auf die u.U. kurz­
fristigwechselnden Erwartungen der Kabinettskollegen, der Parlamentskollegen und 
generell der Öffentlichkeit« gehören solle. »Diese Aufgabe setzt Mobilität und Fle­
xibilität voraus Daß der ParlStS bei einer solchen Akzentuierung nicht durch 
eine Aufteilung der Geschäftsbereiche zwischen ihm und dem beamteten StS gehin­
dert sein darf, liegt auf der Hand.«7

Es wurde gar ein positiver Einfluß der Parlamentarischen Staatssekretäre auf die 
Parteiendemokratie erwartet: »Der Parlamentarische Staatssekretär kann in seiner 
Partei zur demokratischen Willensbildung beitragen, das politische Bürgerwissen 
mehren und das Partei-Engagement fördern. Insofern vermag das neue Amt auch 
die Struktur der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik zu verbessern.«8

4 F. K. Fromme, Zwei gingen, sieben kommen, 3.12.1966.
5 F. K. Fromme, Warten auf die Reform des Gesetzes über die Parlamentarischen Staatssekretäre, 
1.9.1972.
6 E.-W. Bockenförde, 1964, S. 231.
7 R. Wahl, 1969, S. 337.
8 H. Läufer, Der Parlamentarische Staatssekretär, 1969, S. 88.



Einleitung

Aber auch ganz spezielle Hoffnungen verbanden sich mit der Einführung der 
Parlamentarischen Staatssekretäre mit Blick auf die Deutschlandpolitik. Heinz Läu­
fer schreibt 1969: »Da die Parlamentarischen Staatssekretäre nicht Mitglieder der 
Bundesregierung sind, kann der Fetisch der nicht-offiziellen Kontaktnahme zwi­
schen der Bundesrepublik und dem Phänomen auf deutschem Territorium aufrecht­
erhalten werden, wenn ein Parlamentarischer Staatssekretär mit einem Amtsträger 
des DDR-Regimes Kontakte aufnimmt. Die Parlamentarischen Staatssekretäre ha­
ben ein unmittelbar demokratisches Mandat als Mitglieder des Deutschen Bundes­
tages, sie sind an der politischen Leitung des Ressorts beteiligt, sie sind informiert 
über die Richtlinien in der Deutschlandpolitik, sie sind im allgemeinen als Politiker 
qualifiziert, so daß sie besonders berufen sein könnten, durch Verhandlungen auf 
verantwortlicher Ebene zwischen den Regierungen beider deutscher Staaten, einer 
Ebene, die aber noch nicht Regierungsebene ist, die erstarrte Deutschlandpolitik in 
Bewegung zu bringen.«9

Jenseits der Zufriedenheit mit der gesetzlichen Lage lag das Augenmerk von Wis­
senschaft, Presse und Öffentlichkeit (und in diesem Bewußtsein natürlich auch das 
der Politik) auf den einzelnen Personen, die in dieses Amt berufen werden sollten.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Dr. Rainer Barzel sagte in einer Fraktions­
sitzung, bevor die ersten Parlamentarischen Staatssekretäre das Amt antraten: »Ich 
habe noch eine Bitte an diese Kollegen (Adorno, Benda, Guttenberg und Leicht). 
Dieses Gesetz, aufgrund dessen Sie tätig werden, war in dieser Funktion ein bißchen 
umstritten. Das Gesetz selbst ist knapp in seinem Inhalt und seinen Aussagen. Sie 
werden also die Chance haben, ein Stück Wirklichkeit zu prägen durch die Art, in 
der Sie die Arbeit tun.«10 Für den Wissenschaftler Rainer Wahl war dies eine unzu­
längliche Hoffnung: »Ein neues Amt, das einer festgefügten Ämterhierarchie hin­
zugefügt wird, kann nicht allein auf die Geschicklichkeit seiner Inhaber gegründet 
werden.«11

Allgemein wurde aber der Auswahl der Parlamentarischen Staatssekretäre eine für 
das Gelingen des Unterfangens entscheidende Rolle beigemessen: »Autorität und 
Stellung der parlamentarischen Staatssekretäre hängen nicht zuletzt entscheidend 
von den Persönlichkeiten ab, viel weniger von der Stellung, die ihnen der Gesetzes­
rahmen gibt.«12 Parlamentarische Staatssekretäre »sollten als Personen, nicht als 
Vertreter irgendwelcher Interessen, Gruppen oder Flügel gewählt werden. Ancienni- 
tät, Versorgungsgesichtspunkte, konfessioneller Proporz und so weiter sollten keine 
Rolle spielen. Auch Ressortkenntnisse dürften nicht ausschlaggebend sein. Desglei­
chen nicht Verdienste in der Partei oder Fraktion. (...) Man sollte daher Personen 
wählen, die für ein Regierungsamt die meisten Fähigkeiten mitzubringen verspre-

9 H. Läufer, Der Parlamentarische Statssekretär, 1969, S. 91 f.
10 Protokoll der CDU/CSU-Fraktionssitzung vom 18.4.1967, Archiv für Christlich-Demokratische 
Politik, Sankt Augustin (ACDP) VUI - 001 - 1013/1.
11 R. Wahl, 1969, S. 335.
12 Bundestagsprotokolle, 5. Wahlperiode, 95. Sitzung, 17.2.1967, S. 4346 B (Abg. Schmitt-Vocken­
hausen).
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chen. Wenn sie diese Erwartungen enttäuschen, sollte man sie wieder entlassen. 
Man sollte sie auch nicht zu lange in ein und demselben Ministerium belassen .. ,«13 
Weitere persönliche Voraussetzungen für geeignete Amtsinhaber wurden in der An­
fangszeit genannt: Sie dürften nicht zu alt sein, um die Konzeption des Amtes als 
Ministerschule nicht ad absurdum zu führen, aber auch nicht zu jung, um Führungs­
aufgaben wahrnehmen zu können. Sie müßten über mehrjährige parlamentarische 
Erfahrung verfügen sowie über eine abgeschlossene Berufsausbildung gleich welcher 
Art und mit common sense ausgestattet sein.14 Der Parlamentarische Staatssekretär 
»muß zu dem Minister und dem beamteten Staatssekretär passen und sich mit 
ihnen verstehen. Er muß ihnen gegenüber loyal sein.«15 Wäre dies nicht der Fall, 
sei der Nutzen für die Effizienz des politischen Geschäftes gering. Auch eine von 
Wahl projizierte »Filterfunktion«16 des Parlamentarischen Staatssekretärs, die den 
Minister von weniger wichtigen Angelegenheiten entlasten soll, setzt ein unbeding­
tes Vertrauen des Ministers nicht nur in die Fähigkeiten, sondern vor allem auch in 
die Loyalität seines Gehilfen voraus. Skeptischer als andere äußert sich hierzu From­
me: »Die Befürworter des parlamentarischen Staatssekretärs pflegen diese Einrich­
tung als die einer Ministerschule zu loben. Man sollte sich nicht in der Illusion 
wiegen, ein solcher Lehrling bliebe in demütiger Attitüde, bis der Meister ihn als 
ausgelernt erklärt. Das tut vielleicht eine andere Instanz: etwa die Fraktion. Es ist 
noch gar nicht heraus, ob die Entlastung des Ministers von öffentlichem Auftreten 
(...) nicht durch die Mühe aufgewogen würde, die es kostet, den parlamentarischen 
Staatssekretär im Zaume zu halten.«17 Der in dem neuen Amt angelegte Konflikt 
zwischen der bisherigen Leitung der Ressorts und den Ministergehilfen war den 
Kommentatoren bewußt - vielfach überwog aber das Vertrauen darauf, daß er auf­
grund der jeweiligen Persönlichkeiten nicht ausbrechen werde.

Fromme befürchtete überdies die Einleitung einer Entwicklung, die er als »Pro­
porz-Amoklauf« bezeichnete.18 In anderen Arbeiten zu dem Thema spielt in den 
sechziger Jahren diese Gefahr keine Rolle.

13 A. Morkel, 1967, S. 22.
14 H. Läufer, Der Parlamentarische Staatssekretär, 1969, S. 34. ff.
15 A. Morkel, 1967, S. 22.
16 R. Wahl, 1969, S. 338.
17 F. K. Fromme, Zwei gingen, sieben kommen, 3.12.1966.
18 F. K. Fromme, Zwei gingen, sieben kommen, 3.12.1966.
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19 H. Oberreuter / H. Rausch, 1969, S. 63.
20 F. K. Fromme, Von der »Entschädigung« zum »Amtsgehalt«, 24.5.1974.
21 F. K. Fromme, Was aus einem neuen Amt geworden ist, 8.11.1980.
22 Diese Einschätzung wurde in der Öffentlichkeit seltsamerweise auch nicht wesentlich revidiert, als 
bei den Regierungsbildungen zwischen 1972 und 1980 von den insgesamt 20 erstmals ernannten 
Ministern 13 (das sind immerhin 65 Prozent) frühere Parlamentarische Staatssekretäre waren.

Die Einschätzung der qualitativen Entwicklung der Institution der Parlamentari­
schen Staatssekretäre wird unter anderem dadurch geprägt, wie diejenigen, die das 
Amt von seiner Entstehung an beobachtet haben, ihre Meinung über die Einrich­
tung ändern oder beibehalten. Entgegen den Hoffnungen, die Presse und Wissen­
schaft bei seiner Einführung mit dem Amt verbunden hatten, machte sich in den 
Publikationen recht schnell Enttäuschung breit. Oberreuter und Rausch schrieben 
bereits 1969: »Auch die neugeschaffenen Parlamentarischen Staatssekretäre, weit da­
von entfernt, eine Rolle als Bindeglied zwischen Exekutive und Parlament zu spielen, 
fühlen sich auf der Regierungsbank weitaus wohler als auf ihren Abgeordnetensit­
zen. Als >Tonband der Regierung< in den Fragestunden blähen sie sich zu einer Art 
Mini-Minister auf, während im Inneren der Ministerien der Informationsstrang 
vielfach an ihnen vorbeiführt und sie mangels zugewiesener Kompetenzen von der 
Bürokratie absorbiert werden.«19 Der in dieser Arbeit oft zitierte Redakteur der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Friedrich Karl Fromme, gehört zu den wenigen 
Publizisten, die die Entwicklung mit Engagement und Ausdauer von den sechziger 
Jahren bis in die Gegenwart verfolgten. Fromme gehörte vor Einführung der Insti­
tution bis in die ersten Jahre ihres Bestehens hinein zu den konsequentesten Befür­
wortern des Parlamentarischen Staatssekretärs. Umso aussagekräftiger ist seine 
schrittweise immer negativer werdende Beurteilung. Die Hoffnung Frommes auf 
eine Korrektur der Schwachstellen der Institution schwand nach der - seiner Ansicht 
nach völlig unzureichenden - Gesetzesänderung 1974: »Das gutbezahlte Amt ist da, 
und es wird mißbraucht, so gut es geht: für Versorgungszwecke und zum Austarie­
ren der Koalitionswaage.«20 1980, zu Beginn der dritten Regierung Schmidt, kon­
statiert Fromme, die Einrichtung der Parlamentarischen Staatssekretäre habe sich 
nun endgültig von den einst proklamierten Zielen verabschiedet. Die Vorstellung, 
der Parlamentarische Staatssekretär fungiere als Ministergehilfe, werde dadurch wi­
derlegt, daß zunehmend Abgeordnete anderer Couleur oder anderer Richtung als 
der jeweilige Minister in diese Position gebracht wurden und den Amtsinhaber so­
mit vom Gehilfen zum Tariergewicht auf der politischen Waage degradierten. Die 
Entlastung des Ministers von Repräsentationspflichten sei nur unzulänglich gelun­
gen, weil der Ressortchef die Konkurrenz des zweiten Mannes fürchte, und an der 
Politisierung des Berufsbeamtentums habe die Einführung der Parlamentarischen 
Staatssekretäre auch nichts ändern können.21

Nach der vorherrschenden Einschätzung der Beobachter hat aber vor allem die 
Funktion des Amtes als Ministerschule versagt22:

Hatte Fromme 1967 noch vermutet, die politischen Schwergewichte, die die erste 
Riege der Parlamentarischen Staatssekretäre stellten, würden den Widerspruch zwi-
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sehen dem eher machtlosen Amt und den Amtsträgern verdeutlichen23, bekam mit 
ihm die Öffentlichkeit im Laufe der Jahre vielmehr den Eindruck, die personelle 
Auswahl der Parlamentarischen Staatssekretäre passe sich dem machtlosen Amt an. 
Von einer Besetzung der Ämter mit Parlamentariern, die das Potential zum Minister 
haben, wurde allzu oft abgesehen, und dadurch in der Folge ebenso von der Beför­
derung Parlamentarischer Staatssekretäre zu Bundesministern. 1970 führte Fromme 
aus, daß »außer dem Innenministerium, in dem Benda auf Lücke folgte, während der 
Großen Koalition nicht weniger als vier Ministerien frei wurden (...) und bei keiner 
Neubesetzung ein Aufrücken Parlamentarischer Staatssekretäre auch nur ernstlich 
diskutiert wurde«24 - und das wiederholte sich bei vielen Regierungs(um)bildungen 
seitdem in mehr oder minder starker Form. So veränderte sich der Stellenwert des 
Amtes: »Hatte man anfangs in diesem Amt eine flexible Durchgangs- und Bewäh­
rungsstation für Nachwuchstalente gesehen, so ist es in mancher Hinsicht ein Ab­
stellgleis für nicht ministrable Politiker der zweiten Garde geworden.«25 Nach der 
Einschätzung der Presse war dieses Phänomen struktureller Art und basierte auf 
weit mehr als einer »Quote individueller Versager«26: »Die Institution ist frühzeitig 
erstarrt, das Improvisatorische und Experimentelle daran (bezogen auf die Amts­
inhaber) ist gewichen - ein Trend, der durch die künftigen Amtsbezüge und Ver­
sorgungsregelungen noch verstärkt werden dürfte.«27 Hinfällig geworden sei die 
Begründung »Ministerschule« endgültig mit der Installierung der Versorgungs­
ansprüche 1974: »denn den Lehrling mit Pensionsberechtigung gibt es selbst in un­
serem ausgebauten Sozialstaat noch nicht«.28 Dementsprechend süffisant urteilte 
die Presse auch über die Berufung von Politikern, die ihre politische Zukunft schon 
aus Altersgründen aller Voraussicht nach hinter sich hatten. Mit der Feststellung des 
Versagens als Ausbildungsstätte für spätere Regierungsmitglieder wurde der Wert 
des Amtes insgesamt in Zweifel gezogen: »Die Institution des Parlamentarischen 
Staatssekretärs verliert damit ihre Bedeutung als Baustein zur Reform der Regie­
rungsstruktur der Bundesrepublik. Sie wird zu einem Lückenbüßer für verdiente 
Mitglieder der die Regierung stützenden Parlamentsfraktionen, Mitglieder, denen 
der Zugang zum Ministeramt - aus welchen Gründen auch immer - in der Regel 
versperrt ist.«29 Natürlich gab es auch die andere Sichtweise des Ministerschule-Ge- 
dankens: Dieser sei von Anfang an wenig überzeugend gewesen und wirkte »her­
absetzend auf solche Staatssekretäre, die den Aufstieg zum Bundesminister nicht 
erreichen (...) und die ihre Aufgabe nur in der uneigennützigen Unterstützung 
ihres Ministers sehen«.30

23 F. K. Fromme, Sie sitzen auf der Regierungsbank, 1969.
24 F. K. Fromme, Der Parlamentarische Staatssekretär, 7.4.1970.
25 R. Leicht, Ministernachwuchs auf dem Abstellgleis, 22.11.1973.
26 F. K. Fromme, Nun bekommen wir auch noch »Staatsminister«, 12.12.1973.
27 R. Leicht, Ministernachwuchs auf dem Abstellgleis, 22.11.1973.
28 F. K. Fromme, Was aus einem neuen Amt geworden ist, 8.11.1980.
29 K. Kröger,1974, S. 590.
30 R. Laufenberg, i. 10.1985.
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Neben der nahezu einmütig negativ beantworteten Frage, ob das Amt seiner 
Funktion als Ministerschule gerecht geworden sei, blieb also die Frage nach anderem 
Nutzen für das politische System. Wissenschaft und Presse kamen dabei - mehr 
oder weniger plakativ - zu einem ebenso schlechten Ergebnis:

Die Entlastung der Minister sei nur unzureichend gelungen: Jeder Minister wolle 
sein Bild in der Öffentlichkeit pflegen, und die institutionalisierte Öffentlichkeit 
lege Wert auf die Anwesenheit des Ministers. »Aus diesen Gründen wurde schon 
bald nach der Einführung des neuen Amtes übereinstimmend festgestellt, daß sich 
die Erwartung, der Parlamentarische Staatssekretär könne seinen Minister von Re­
präsentationspflichten entlasten, nicht erfüllt hatte.«31 Auch die Auswirkungen auf 
das parlamentarische System unterliegen der Kritik. So schreibt Hans Meyer 1989, 
der von »der Kaste der parlamentarischen Eunuchen« spricht, weil die Parlamentari­
schen Staatssekretäre dafür bezahlt würden, daß sie ihre Funktionen als Abge­
ordnete nicht wahrnähmen oder wahrnehmen könnten: »Noch gravierender als die 
Doppelmitgliedschaft von echten Regierungsmitgliedern, die sich immerhin auf eine 
vierzigjährige Tradition berufen kann, ist die zunehmend zum verfassungspoliti­
schen Ärgernis werdende Ausweitung der Stellen von Parlamentarischen Staats­
sekretären. Sie sind zu einer reinen Verfügungsmasse bei Koalitionsverhandlungen 
verkommen, unterstützen eine wenig sinnvolle und mit dem Abgeordnetenmandat 
unvereinbare >materielle< Hierarchisierung innerhalb des Bundestages, degradieren 
das Abgeordnetenmandat zur bloßen Eingangsstufe der >Laufbahn< des parlamen­
tarischen Berufspolitikers und schaffen dank der Dotierung des Amtes eine >Beför- 
derungsstelle<, mit einem Wort: den Ober-Abgeordneten. Sie zementieren die Re­
gierungslastigkeit des Bundestages auf eine nicht mehr hinnehmbare Art.«32

So wurde und wird in der Einrichtung der Parlamentarischen Staatssekretäre zu­
meist ein Amt gesehen, das wenig Positives bringt, den Erwartungen nicht gerecht 
wurde, sich aber dennoch »vermehrt« und viel Geld kostet. (Daß in manchen Zei­
tungen und Zeitschriften auf letzteres besonders hingewiesen wird, überrascht we­
nig.) Parlamentarischer Staatssekretär sei ein »Traumberuf mit wenig Verantwor­
tung, viel Ehr’, guter Bezahlung und gutem Service«33, die Amtsinhaber seien 
»unbekannt, überbezahlt und unterbeschäftigt«34. »Parlamentarische Staatssekretäre 
haben die Traumjobs von Bonn. Sie tragen keine politische Verantwortung und ha­
ben kaum Streß. Dafür stehen ihnen reichlich Geld und alle Insignien der Macht zu: 
Ein Dienst-Daimler mit Klimaanlage und Autotelefon (...)«.35

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, daß bei der - immer seltener 
werdenden - öffentlichen Beschäftigung mit dem Amt zumeist seine Überflüssig­
keit (»Die Sinnentleerung der Institution setzte mit ihrer wundersamen Vermeh­
rung ein. (...) Je mehr Parlamentarische es wurden, desto unerfindlicher wurde, wo-

31 F. P. Gallois, 1983, S. 107.
32 H. Meyer, 1989, S. 132fr.
33 R. Laufenberg, 1.10.1985.
34 U. Vorkötter, 20.1.1993.
35 Der Spiegel, Posten nach Proporz, 16.11.1992.
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für sie nutze sein sollen.«36) und Abschaffung diskutiert wird. Zu denen, die vehe­
ment die Abschaffung fordern, gehört der Bund der Steuerzahler: »Obwohl die Par­
lamentarischen Staatssekretäre häufig keine fest umrissenen Kompetenzen und 
meist nur geringen Einfluß haben, werden sie höher bezahlt als beamtete Staats­
sekretäre, die das Ministerium leiten und die eigentliche Arbeit tun.«37

Auch Fromme stellte 1991 resigniert fest: »Sollte man wirklich im Jahre 1967 dar­
an gedacht haben, eine Reform des Regierungssystems zu versuchen, sind dabei 
Staatsämter herausgekommen, deren Nutzen es ist, als Gewichte beim Austarieren 
der Koalitionswaage dienlich zu sein und zur Versorgung verdienter Parlamentarier, 
nicht zum Heranbilden tüchtigen Nachwuchses. Abschaffen lassen sich solche Äm­
ter nicht.«38 Rainer Barzel, der auf die Einführung des Parlamentarischen Staats­
sekretärs als Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU doch maßgeblichen Einfluß hat­
te, ließ sich dreißig Jahre später in einer Boulevardzeitung damit vernehmen, sie 
seien »so überflüssig wie ein Kropf«.39

Die Einführung der Parlamentarischen Staatssekretäre 1967 blieb »die einzige 
konkrete Reform der Regierungsorganisation, die es seit der Begründung der Bun­
desrepublik (...) gegeben hat ...«40. Von wissenschaftlichen, publizistischen und po­
litischen Diskussionen begleitet, wurden mit ihrer Institutionalisierung Hoffnungen 
und Vorsätze verbunden, die die tatsächliche Entwicklung, so scheint es auf den 
ersten Blick, nicht erfüllte. Nicht umsonst ist dieses Amt wohl dasjenige in der Bun­
despolitik, das unter dem andauerndsten Rechtfertigungsdruck steht, weil sein Vor­
handensein von verschiedenen Seiten immer wieder für überflüssig erklärt wird. 
Dennoch war es in seiner Existenz niemals wirklich gefährdet. Ob die Ursache darin 
liegt, daß, wie der Parlamentarische Staatssekretär beim Finanzminister, Karl Haeh- 
ser, 1982 sagte, »die guten Gründe, die den damaligen Bundeskanzler Kiesinger be­
wogen haben, mit seinen Kollegen im Kabinett das Amt des Parlamentarischen 
Staatssekretärs zu schaffen, auch heute noch gute Gründe (sind)«41, oder ob gerade 
die sich verändernden Bedingungen die Bewahrung des Amtes erforderlich machen, 
sei zunächst dahingestellt. Fest steht, daß das Vorhaben einer Reform des Regie­
rungssystems, dem die Einführung des Amtes vorangehen sollte - so hieß es 1967: 
»Der Innenausschuß legt großen Wert auf die Feststellung, daß er die Einführung 
Parlamentarischer Staatssekretäre als vorweggenommenes Teilstück einer Kabinetts­
reform betrachtet ,..«42 - nicht umgesetzt wurde.

Reformvorschläge für die Institution des Parlamentarischen Staatssekretärs, des­
sen genaue Formen zunächst der Praxis überlassen und dann in ein detailliertes Ge­
setz gegossen werden sollten, gab es im Laufe der Zeit, insbesondere aber in den

36 Der Spiegel, Wundersame Vermehrung, 21.1.1991.
37 T. Linke, 24.6.1997.
38 F. K. Fromme, Sie schmälern die Legislative, 1.2.1991.
39 Bild am Sonntag, 27.4.1997.
40 F. K. Fromme, Inflation bei den Ministergehilfen, 30.3.1973.
41 Bundestagsprotokolle, 9. Wahlperiode, 75. Sitzung, 13.1.1982, S. 4321 D.
42 Bundestagsprotokolle, 5. Wahlperiode, 98. Sitzung, S. 4508 A (Abg. Wörner).
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43

1. Fragestellung

Die Entwicklung der Institution des Parlamentarischen Staatssekretärs, die Bedeu­
tung des Amtes im Gefüge der politischen Elite der Bundesrepublik und die Inhaber 
der Position von der Einrichtung 1967 bis heute blieben eine Forschungslücke der 
Politikwissenschaft. Der Anspruch, diese Lücke zu schließen, steckt die Zielsetzung 
der vorliegenden Studie ab. Die Arbeit will einen umfassenden und grundlegenden 
Beitrag zur historisch-politologischen Erforschung des Parlamentarischen Staats­
sekretärs liefern und sowohl insitutionelle und prozessuale, als auch intentionale 
Aspekte des Themas beleuchten. Dabei sollen die Rahmenbedingungen dargestellt, 
Entwicklungen empirisch untersucht und analysiert und die Ergebnisse, soweit 
möglich, systematisiert werden. Das Ziel ist hierbei, nicht nur einen Teilaspekt, son­
dern den Gesamtgegenstand zu erfassen, was eine Annäherung von allen Seiten und 
folglich die Anwendung der jeweils gewinnbringendsten Methode, also insgesamt

Anfangsjahren, mehrere. Doch einigen konnte man sich nur schwerlich. Zu sehr wa­
ren mit dem neuen Amt binnen kurzer Zeit unterschiedliche Praktiken und Inter­
essen verbunden. 1974 wurde der kleinste gemeinsame Nenner zum neuen Gesetz 
über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre - doch auch die­
ses hatte nur vorläufigen Charakter. Dennoch wurde bis heute keine Änderung mehr 
vorgenommen - sieht man von der sogenannten Lex Naumann ab, deren Ziel aller­
dings ein anderes war, als die Entwicklung der Institution nachzuvollziehen oder in 
feste Bahnen zu lenken. Sie ignorierte die Ergebnisse und Fragen, die sich in der 
Diskussion über die Parlamentarischen Staatssekretäre in den mehr als dreißig Jah­
res ihres Bestehens ergeben hatten. So folgte den beiden vorläufigen Gesetzen über 
die Rechtsverhältnisse der parlamentarischen Staatssekretäre kein »abschließendes«, 
und die Institution nahm ihre eigene, von der politischen Praxis geprägte, Entwick­
lung.

Weil die Vorgaben für die Personen der Parlamentarischen Staatssekretäre ebenso 
wie die Amtsinhalte minimal waren und sind, blieben maximale Freiräume für die 
Ausgestaltung. Der Reiz des Parlamentarischen Staatssekretärs für das parlamenta­
rische Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland und diejenigen, die in 
ihm Regierungsverantwortung tragen, ebenso wie für die politikwissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem Amt liegt gerade in seinen schier unbegrenzten Möglich­
keiten. Es gibt wohl keine Institution in der Bundespolitik, die bei ihrer Verwen­
dung, Wirkung und Besetzung mehr Möglichkeiten eröffnete als die des Parlamen­
tarischen Staatssekretärs. Daher ist es von besonderem Interesse, ausgehend von 
Bundeskanzler a.D. Helmut Kohls Mahnung »Die Generalüberschrift muß sein: 
Sie finden alles wieder, es gibt kein Schema!«43, das Amt und seine Inhaber zu be­
trachten.

Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl im Gespräch am 15. Dezember 1999 in Berlin.
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Das Thema wird in folgenden Schritten behandelt:
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Analyse der Einflüsse auf die Institu­

tionalisierung des Amtes, seine verfassungsmäßigen und gesetzlichen Grundlagen 
sowie rechtliche Fragestellungen, die seit seiner Entstehung aufgeworfen wurden 
und geklärt werden mußten, ebenso wie die politische und staatsorganisatorische 
Konzeption, die hinter der Einführung stand. Damit wird der strukturelle und funk­
tionale Rahmen aufgezeigt, in dem sich das Amt entfaltet.

Anschließend steht die Entwicklung des Amtes in der bisherigen Zeit seines Be­
stehens im Zentrum, wobei die Funktion des Parlamentarischen Staatssekretärs auf 
seinen unterschiedlichen Tätigkeitsgebieten betrachtet wird, insbesondere aber das

Das Erkenntnisinteresse der Untersuchung wird im Wesentlichen geleitet von fol­
genden Fragen:

- Welche Bedeutung hat das Amt, das - weil es für notwendig gehalten wurde - 
festgefügten Strukturen des Regierungssystems der Bundesrepublik hinzugefügt 
worden ist, nach mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens für das Regierungs­
system erlangt?

- Wie wirkt die Institution auf die politische Effizienz des parlamentarischen 
Regierungssystems der Bundesrepublik?

- Wie und in welchem Rahmen verändert sich eine / diese Institution unter dem 
Druck verschiedener Interessen in einem stabilen demokratischen System, wenn an 
ihrer gesetzlichen Grundlage wenig geändert wird?

- Was kennzeichnet den Aufstieg vom Bundestagsabgeordneten zum Parlamen­
tarischen Staatssekretär, welche persönlichen Determinanten prägen die Amtsaus­
übung und wodurch ist der Abgang aus dem Amt bestimmt? Lassen sich gar Rück­
schlüsse vom Abgangsmuster auf Karrieremuster, Amts- und Rollenverständnis und 
individuelles Motivationsprofil ziehen?

- Wie ist die Auswahl der Parlamentarischen Staatssekretäre nicht nur als Summe 
individueller Aufstiegserfolge, sondern als ein Prozeß des Handelns von Personen 
im Kontext politischer und organisatorischer Möglichkeiten zu verstehen?

- Welche Machtkonstellationen spiegeln sich in der personalpolitischen Nutzung 
des Instruments »Parlamentarische Staatssekretäre« wider?

- Mit welchem Ergebnis lassen sich Funktionsbedingungen und Rekrutierungs­
muster in ihrem Wirkungszusammenhang erfassen?

einen »Methodenmix« verlangt. Deshalb wird bewußt darauf verzichtet, eine gängi­
ge Theorie am Beispiel der Parlamentarischen Staatssekretäre zu überprüfen, zu ve­
rifizieren beziehungsweise zu falsifizieren. Die Befassung mit theoretischen Grund­
lagen wird vielmehr in den Dienst der empirisch-analytischen Erforschung des 
Parlamentarischen Staatssekretärs gestellt. So erfolgt beispielsweise auch der Rück­
griff auf die Elitenforschung zu diesem Zweck, wobei generalisierbare, auf andere 
Forschungsgegenstände übertragbare Ergebnisse ein positives »Nebenprodukt« 
wären.
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Amt im Gefüge der Ministerien. Das Augenmerk richtet sich dabei nicht allein auf 
die formalen Bedingungen, sondern vor allem auch auf die empirisch feststellbaren 
Gegebenheiten, Spezifika und Normabweichungen. Bei der Verwertung der empi­
risch erlangten Ergebnisse geht es dabei, wie auch in den folgenden Abschnitten, 
nicht nur um eine rein statistische Auswertung, sondern darüber hinausgehend dar­
um, die Erfahrungen von Amtsinhabern in ihrer Vielfalt und Authentizität wieder­
zugeben.

Dieses Kapitel wird mit einer exkursorischen Betrachtung des »Staatsministers« 
abgeschlossen.

Der folgende Abschnitt befaßt sich, die Untersuchung der Amtsinhaber vorberei­
tend, mit theoretischen Grundlagen zur Beantwortung der Frage nach Karriere und 
Auswahl der Parlamentarischen Staatssekretäre. Hierzu werden Dietrich Herzogs 
Karrieretheoretischer Ansatz auf der einen, und Theodor Eschenburgs Überlegun­
gen zur Ämterpatronage auf der anderen Seite in ihren relevanten Elementen dar­
gestellt und in Anpassung an den Untersuchungsgegenstand ergänzt. Weil beide 
Arbeiten nicht neu (Eschenburg veröffentlichte seine Arbeit 1961, Herzog 1975), 
sondern in der Politikwissenschaft anerkannte und gebräuchliche Standardwerke 
sind, wird auf eine Diskussion beider Ansätze verzichtet und lediglich die Frage 
gestellt, inwiefern sie auf den Untersuchungsgegenstand anwendbar sind.

Auf dieser Grundlage werden zunächst die Rahmenbedingungen für die Re­
krutierung der Parlamentarischen Staatssekretäre sowohl in den grundsätzlichen De­
terminanten als auch in der politisch-praktischen Ausgestaltung im Zuge der Regie­
rungsbildungen und bei Berufungen während der Wahlperioden dargestellt, ebenso 
wie personenunabhängige Auswahlkriterien. Anschließend werden die Karrieren 
und das Selbstverständnis der Amtsinhaber sowie ihre weitere berufliche und poli­
tische Laufbahn empirisch untersucht, analysiert und nach Möglichkeit systemati­
siert. Dabei wird der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert das Amt für politi­
sche Karrieren in der Bundespolitik hat.

Danach wird der Versuch einer Typisierung der ehemaligen Ministergehilfen nach 
der Richtung ihres Abgangs aus dem Amt unternommen, um die Frage zu beant­
worten, welche Aussagekraft Eliteabgangsmuster der Parlamentarischen Staatssekre­
täre haben, ob aus dem weiteren Karriereverlauf Rückschlüsse gezogen werden kön­
nen, die umgekehrt Voraussagen für die weitere Laufbahn noch im Amt befindlicher 
Ministergehilfen zulassen.

Im Folgenden wird der Stellenwert des Parlamentarischen Staatssekretärs in der 
Personalpolitik der einzelnen Bundesregierungen untersucht. Dabei wird das Au­
genmerk insbesondere auf Rekrutierungsvorgänge, Patronagehoheit und Karrieren 
gerichtet.

Schließlich erfolgt eine Gesamtbeurteilung. Zunächst kommen dabei Parlamenta­
rische Staatssekretäre mit ihrer Einschätzung des Wertes des Amtes und seiner for­
mal-rechtlichen Grundlagen zu Wort, abgeschlossen wird die Arbeit dann durch 
eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse und in die Zukunft gerichtete 
Schlußfolgerungen.
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2. Quellenlage

Die wissenschaftlich-publizistische Beschäftigung mit der Institution des Parlamen­
tarischen Staatssekretärs beschränkt sich weitgehend auf die Jahre vor und unmittel­
bar (bis zur Mitte der siebziger Jahre) nach der Einführung. Für diese Zeit liegen 
Monographien und Aufsätze vor, die sich ausschließlich mit dem Amt und — teil­
weise - seinen Inhabern beschäftigen, aber auch Arbeiten mit umfassenderer The­
matik, deren Bestandteil die Befassung mit den Möglichkeiten oder Gegebenheiten 
dieses Amtes ist. Das wissenschaftliche Interesse am Parlamentarischen Staatssekre­
tär erlahmte jedoch nach der ersten Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhält­
nisse der Parlamentarischen Staatssekretäre 1974. Seitdem ist, mit wenigen Ausnah­
men, die aber jeweils nur Teilaspekte beleuchten (insbesondere die gesetzliche Lage), 
die Befassung mit diesem Gegenstand ausgeblieben, was umso mehr verwundert, als 
es sich bei den Parlamentarischen Staatssekretären doch um die Inhaber einer expo­
nierten Stellung und bei dem Amt um die einzige strukturell wesentliche Ergänzung 
des parlamentarischen Regierungssystems der Bundesrepublik Deutschland handelt. 
Bei der Suche nach Literatur über die Parlamentarischen Staatssekretäre ist für das 
letzte Vierteljahrhundert also - neben einschlägigen biographischen Verzeichnissen
- nur auf sporadisch erschienene Zeitungsartikel mit unterschiedlicher Tiefe zurück­
zugreifen. Insbesondere Arbeiten, die das Thema in seiner Gesamtheit beleuchten, 
fehlen völlig. Diese Forschungslücke ist folglich nur durch die Auswertung verschie­
denartiger Quellen zu schließen.

Als Sekundärquellen wurde die bisherige wissenschaftliche und journalistische 
Literatur über den Gegenstand des Parlamentarischen Staatssekretärs in der Bun­
desrepublik Deutschland herangezogen und ausgewertet. Die vorhandenen und 
ebenfalls analysierten Primärquellen (Gesetzestexte, Protokolle etc.) wurden um We­
sentliches erweitert, nämlich um die eigens erhobenen Aussagen von Zeitzeugen: 
sowohl von Inhabern des untersuchten Amtes als auch von Lenkungsakteuren (un­
ter anderem 15 Mitgliedern der Bundesregierungen).

Neben einer systematischen Datensammlung aus biographischen Quellen und 
einer Aktenanalyse (wobei zu berücksichtigen ist, daß sich die Tätigkeit des Par­
lamentarischen Staatssekretärs aufgrund mangelnder gesetzlicher Klarheit oft in 
einer quellenlosen Zone bewegt und insbesondere die ministerielle Aktenlage - so­
fern sie zugänglich ist — nicht immer ausreichend aussagekräftig ist) wurde eine Da­
tenerhebung durchgeführt. Hierbei wurde die quantitativ-biographische Methode 
sowie eine retrospektive Befragung mittels eines Fragebogens und ergänzender 
Telefoninterviews angewandt, nachdem alle erreichbaren untersuchungsrelevanten 
biographischen Daten über die Erhebungsgruppe in einem Variabienkatalog zusam­
mengefaßt worden waren. Die Befragung fand ab Oktober 2000 statt, der Fragebo­
gen wurde an alle noch lebenden ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretäre und
- unter Anpassung einiger Fragen - alle Amtsinhaber versandt, die zu diesem Zeit­
punkt im Amt waren. Parlamentarische Staatssekretäre, die nach dem Jahr 2000 ins 
Amt berufen wurden, wurden also nicht mehr befragt, und auch ihre biographischen
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1 D. Herzog, Politische Karrieren, 1975, S. 58f.

Daten werden so in der Regel - das erfordert die Systematik - nicht mit denen der 
vorherigen Amtsinhaber vermengt, insbesondere werden sie nicht für die Analyse 
der Abgangsmuster herangezogen. Wo ihre biographischen Daten dennoch verwen­
det werden, wird dies ausdrücklich bemerkt.

Bei der Befragung war zu beachten, daß der Fragebogen einerseits auf die Gewin­
nung der erwünschten Informationen, andererseits aber auch auf die Auskunfts­
bereitschaft der Erhebungsgruppe zugeschnitten sein mußte. Ideal wäre es sicher 
gewesen, persönliche Interviews mit den Parlamentarischen Staatssekretären zu füh­
ren, was jedoch aus finanziellen, organisatorischen und zeitlichen Gründen im Rah­
men dieser Arbeit nicht möglich war. Aus diesen Gründen wurde auch eine gewisse 
Ausfallquote in Kauf genommen, insgesamt ist dennoch von Repräsentativität aus­
zugehen.

Der Fragebogen besteht zum überwiegenden Teil aus offenen Fragen. Dies war, 
trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Auswertung, als notwendig 
und zweckmäßig erachtet worden, einerseits, weil die Bereitschaft von Spitzenpoli­
tikern zu »Kästchenspielen« allgemein eher gering ist (so zeigte sich auch bei diesem 
Fragebogen unter anderem, daß die Bereitschaft zur Beantwortung deutlich sank, 
sobald die Frage numerisch vorgegebene Antwortmöglichkeiten hatte), und schon 
allein die Vermutung eines Versuches, sie durch Antwortvorgaben »in Schubladen 
zu stecken«, Verweigerung hervorruft, und andererseits, um Nuancen zu erfassen, 
die sich in der politischen Praxis ergeben, sich aber einer vorauseilenden Systemati­
sierung entziehen.

Die Auswertung der Antworten, die zum größten Teil ausführlich und sorgfältig 
gegeben wurden, fand im Bewußtsein der Spezifika der untersuchten Population 
statt. Dietrich Herzog beschrieb diese Schwierigkeit so: »Ein Personenkreis, der so 
stark auf die öffentliche Wirkung seiner Meinungsäußerungen angewiesen ist, muß 
versucht sein, jede, auch die wissenschaftliche Befragung über den eigenen Lebens­
lauf zur Selbstrechtfertigung zu benutzen. Dabei kommen nicht nur bewußte 
Täuschungen in Betracht, auch (unbeabsichtigte) Selbsttäuschungen, Blindheit ge­
genüber eigenen Motiven (...) können die Zuverlässigkeit von Befragungsinforma­
tionen gefährden.«1 So wäre der Glaube, grundsätzlich ehrliche Antworten beispiels­
weise auf die Frage zu bekommen, wie hoch die Motivation des Amtsgehaltes für die 
Übernahme der Aufgabe eines Parlamentarischen Staatssekretärs war, also naiv. Nur 
eingeschränkt ist davon auszugehen - gleichwohl ist es nicht von vornherein aus­
zuschließen daß die Befragten bei von ihnen als solchermaßen heikel eingestuften 
Fragen ihre eigentlichen Einstellungen, Verhaltens- und Entscheidungsmotivationen 
preisgeben, sondern diese mittels in Fleisch und Blut übergegangener Techniken der 
Selbstdarstellung anpassen.

Einige der Befragten gaben den Wunsch nach anonymer Verarbeitung ihrer Ant­
worten an, dem selbstverständlich entsprochen wurde. So sind in einigen Abschnit­
ten der Arbeit Zitate nicht namentlich zugeordnet, bei gewissen Aussagen wurde
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darauf geachtet, den Ursprung auch im Sachzusammenhang nicht nachvollziehbar 
zu machen. Aufgrund der in ihnen vorhandenen Detail- und Hintergrundinforma­
tionen, die die Wirklichkeitsnähe der Untersuchung steigern, ist der Wert auch die­
ser Antworten dennoch evident. Vier ausgefüllte Fragebögen wurden anonym, also 
ohne Kenntlichmachung des Absenders, zurückgeschickt. Obwohl eine Zuordnung 
zum Teil möglich gewesen wäre, wurde darauf aus Rücksicht auf den offensichtlichen 
Wunsch des Absenders verzichtet.

Die Untersuchung eher unnötig erschwerten hingegen eine oft nicht nachvollzieh­
bare »Diskretion« und Auskunftsunlust, zumal wenn sie ihren Grund nicht im 
Schutz von Personen hatte. Es mag verständlich sein, daß die Auskunftsbereitschaft 
bei Amtsinhabern geringer ist, als bei Befragten, die nicht über ihre Gegenwart, 
sondern über Vergangenes um Auskunft gebeten werden. Etwas mehr verwundert, 
daß sich das nicht nur auf politische Akteure und deren Mitarbeiter, sondern auch 
auf einen Teil der Ministerialbürokratie erstreckte. So wurden zum Beispiel auch 
manche Akten (insbesondere Hausanordnungen), von deren Vorhandensein aus­
zugehen ist, mit verschiedenen Begründungen (Geheimschutz, nicht auffindbar, 
nicht vorhanden, nie untergekommen etc.) nicht zugänglich gemacht.

Trotz der genannten Einschränkungen ermöglicht die Quellenlage eine umfassen­
de und gründliche longitudinale Aufarbeitung des Themas. Insbesondere die hohe 
Auskunfts- und Kooperationsbereitschaft der im Folgenden genannten Personen 
trägt dazu bei.

Den Fragebogen beantworteten die (ehemaligen) Parlamentarischen Staatssekre­
täre:

Gila Altmann, Gerhart Baum, Alfons Bayerl, Helmuth Becker, Sabine Bergmann- 
Pohl, Rolf Böhme, Andreas von Bülow, Hermann Buschfort, Wolf-Michael Caten- 
husen, Ralf Dahrendorf, Gertrud Dempwolf, Wolfram Dorn, Rudolf Dreßler, Jür­
gen Echternach, Björn Engholm, Benno Erhard, Kurt Faltlhauser, Katharina Focke, 
Wolfgang von Geldern, Reinhard Göhner, Claus Grobecker, Martin Grüner, Hans­
jörg Häfele, Karl Haehser, Klaus-Jürgen Hedrich, Ernst Hinsken, Walter Hirche, 
Lothar Ibrügger, Hans Hugo Klein, Volkmar Köhler, Walter Kolbow, Norbert Lam­
mert, Paul Laufs, Eduard Lintner, Hans Matthöfer, Christa Nickels, Edith Niehuis, 
Johannes Nitsch, Willfried Penner, Anton Pfeifer, Konrad Porzner, Albert Probst, 
Karl Ravens, Wilhelm Rawe, Hans-Peter Repnik, Klaus Rose, Dieter Schulte, Irm­
gard Schwaetzer, Horst Seehofer, Dietrich Sperling, Carl-Dieter Spranger, Günter 
Straßmeir, Gerald Thalheim, Roswitha Verhülsdonk, Wolfgang Vogt, Ludger Vol­
mer, Horst Waffenschmidt, Ludolf-Georg von Wartenberg, Hans de With, Torsten 
Wolfgramm (mit dem außerdem ein ausführliches persönliches Gespräch geführt 
wurde), Elke Wülfling, Peter-Kurt Würzbach, Fred Zander, sowie vier weitere, die 
den Fragebogen anonym zurückschickten. Viele von ihnen standen für telefonische 
Rückfragen zur Verfügung.

Telefonisch befragt wurden Hans Apel, Ernst Benda, Alwin Brück, Peter Corte- 
rier, Georg Gallus, Otto Hauser, Peter Hintze, Simone Probst, Willy Wimmer und 
Lothar Wrede.
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Somit konnten insgesamt 50,7 Prozent der noch lebenden Parlamentarischen 
Staatssekretäre befragt werden, die bis zum Jahr 2000 das Amt innehatten.

Außerdem wurden mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl und den ehe­
maligen Bundesministern Heinz Riesenhuber und Friedrich Bohl ausführliche Ge­
spräche geführt.
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Erstes Kapitel

Der Parlamentarische Staatssekretär - die Institution

i. Die Institutionalisierung des Amtes

1 W. Dorn, Keine Lösung auf Dauer, 24.9.1971; V. Hopf, 1967, S. 132 f.
2 Auf Schloß Herrenchiemsee entwarf ein vorbereitender Verfassungskonvent vom 10. bis 23.8.1948 
grundgesetzliche Richtlinien für einen »Bund Deutscher Länder«.
3 H. Läufer, Der Parlamentarische Staatssekretär, 1969, S. 4 u. S. 28; H. Schäfer, Der Parlamen­
tarische Staatssekretär im deutschen Regierungssystem, 1969, S. 40.

a) Vorläufer und Vorbilder

Mit der Einführung des Parlamentarischen Staatssekretärs wurde im Regierungs­
system der Bundesrepublik Deutschland ein Amt geschaffen, das im deutschen In­
stitutionensystem kein Vorbild hat. Zwar gab es in den allerersten Monaten der 
Weimarer Republik Parlamentarier, die Staatssekretäre waren und auch Parlamenta­
rische Staatssekretäre genannt wurden, doch war das eine - bald verschwindende - 
Übergangsregelung, die sich damals nicht bewährt zu haben scheint.1 Eine rechtlich 
normierte und politisch praktizierte Institutionalisierung gab es in der Weimarer 
Republik von 1919 bis 1933 nicht. In der Gründungsphase der Bundesrepublik dach­
ten der Herrenchiemseer Konvent2 und der Parlamentarische Rat über eine solche 
Institution nach, jedoch ohne schließlich eine Rechtsnorm zu finden. Im Parlamen­
tarischen Rat wurde die Frage erörtert, ob neben den beamteten auch parlamentari­
sche Staatssekretäre geschaffen werden und diese eventuell sogar zu Kabinettsmit­
gliedern gemacht werden sollten. Der Vorschlag des Organisationsausschusses, der 
auf den SPD-Abgeordneten Carlo Schmid und den CDU-Abgeordneten Paul de 
Chapeaurouge zurückgeht, im Grundgesetz festzuhalten, daß »(d)em Bundeskanz­
ler und den Bundesministern beamtete und politische Staatssekretäre beigegeben 
werden (können); sie sind nicht Mitglieder der Bundesregierung«, wurde mangels 
konkreter Vorstellungen über die Ausgestaltung der Institution zunächst verworfen. 
Der FDP-Abgeordnete Thomas Dehler begründete seinen Antrag, das Amt eines 
»politischen Staatssekretärs« nicht in das Grundgesetz aufzunehmen, damit, daß 
der Begriff nicht klar umrissen sei und man die Entwicklung dieser Institution der 
Praxis überlassen wolle.3

Obwohl es keine rechtliche Grundlage dafür gab, waren in den Anfangsjahren der 
Bundesrepublik - ähnlich wie zuvor in der Weimarer Republik - einzelne Bundes­
tagsabgeordnete gleichzeitig Staatssekretäre. So wurde Franz-Josef Wuermeling, 
nachdem er am 14. August 1949 in den Bundestag gewählt worden war, am 22. No­
vember 1949 zum »kommissarischen Staatssekretär für Inneres in der Bundeskanz-
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Großbritannien

vom 7.3.1967, Archiv für Christlich-Demokratische 
- 1013/1.

lei« ernannt, was er bis 1951 blieb. Auch der CDU-Abgeordnete Dr. von Merkatz war 
von 1949 bis 1952 in solcher Funktion im Bundesratsministerium tätig. Was Mer­
katz als »unklare Stellung«4 bezeichnet hat, ist jedoch nicht als Vorläuferinstitution 
des Parlamentarischen Staatssekretärs anzusehen, sondern lediglich als die - recht­
lich unsaubere - provisorische ehrenamtliche Ausübung der Tätigkeit eines beamte­
ten Staatssekretärs durch Personen, die »zufällig« in dieser Zeit auch Bundestags­
abgeordnete waren.

Bei den regelmäßig wiederkehrenden Diskussionen über die Schaffung politischer 
Ministergehilfen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik wurden mögliche Vor­
bilder aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und vor allem Großbritannien in 
Augenschein genommen.

Wenn auch im Bericht des bei dem Gesetzentwurf über die Rechtsverhältnisse der 
Parlamentarischen Staatssekretäre 1967 federführenden Innenausschusses Wert dar­
auf gelegt wurde, daß »ausländische Vorbilder (...) nicht ohne weiteres auf unser 
Parlaments- und Regierungssystem übertragen«5 werden können, orientierten sich 
die Parlamentarier bei der Schaffung der neuen Institution doch am britischen Vor­
bild. In Großbritannien ist es zur Praxis geworden6, durch Ämterfolge systematische 
Nachwuchspflege zu betreiben. Die unterste Stufe der potentiell zum Kabinettsrang 
führenden Leiter ist der Parliamentary Private Secretary, darauf folgend der Parlia- 
mentary Secretary of State, der Parliamentary Under-Secretary of State genannt 
wird, wenn der Chef des Ministeriums den Titel eines Secretary of State hat. Sie 
gehören meist dem Unterhaus an. Den Rang zwischen dem Parliamentary Secretary 
und dem Ressortchef nimmt der Minister of State ein. Parliamentary Secretaries und 
- zuweilen in derselben Kategorie zusammengefaßt Ministers of State - werden in 
Unterscheidung vom senior minister auch als junior ministers bezeichnet. Vorbild­
funktion für den deutschen Parlamentarischen Staatssekretär haben sowohl der Par­
liamentary Secretary als auch der Minister of State, in der Rangfolge ist er eher dem 
Minister of State gleichzusetzen, der jedoch in Großbritannien, anders als der Par­
liamentary Secretary und der deutsche Parlamentarische Staatssekretär zur Regie­
rung im weiteren Sinne gehört. Die Aufgabenstellung des Ministers of State wird 
als die eines politischen Gehilfen des Ressortchefs mit begrenzten Leitungsbefug­
nissen und voller Vertretungskompetenz innerhalb des Ressorts angesehen, wohin­
gegen der Parliamentary Secretary in erster Linie Verbindungsglied zum Parlament 
sein und den Minister im Kontakt zum Parlament unterstützen soll. Genauso wie

4 Protokoll der CDU/CSU-Fraktionssitzung
Politik, Sankt Augustin (ACDP) VIII - 001
5 Bundestagsdrucksache V/1556.
6 Die Begründung dieser Tradition wird im Allgemeinen Sir Robert Peel zugesprochen, der 1834 und 
von 1841 bis 1846 Premierminister war. Vgl. A. Morkel, 1967, S. 12.
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die spätere Entwicklung in der Bundesrepublik jedoch höchst unterschiedliche Aus­
gestaltungen hervorbringt, sind nicht nur die Grenzen zwischen der Aufgaben- und 
Kompetenzlage des Parliamentary Secretary und des Minister of State fließend, son­
dern auch die Abgrenzung der Funktion des Junior Ministers: »Originally his main 
function was to explain the activities of the department to the particular House of 
Parliament in which he sat. Later he became more and more concerned in depart- 
mental Business, sometimes being given particular topics to handle.«7 Auch in 
Großbritannien entsprach diese Entwicklung zur Übertragung von Entscheidungs­
befugnissen durch die Einbindung in die Behördenhierarchie nicht der ursprüng­
lichen Konzeption: »It is clear, however, that the recognition that there are some 
instances where the junior minister has the power to give final decisions implies that 
he occupies a position in the hierarchy of the department denied him in the older 
textbooks.«8 Klar war jedoch die Letztverantwortlichkeit des Ministers: »There is a 
substantial agreement that, as far as the constitutional position is concerned, the 
existence of the junior minister in no way affects the power of the minister in general 
or the Cardinal principle of ministerial responsibility in particular.«9

In den parlamentarischen Beratungen über den Gesetzentwurf in der Bundes­
republik standen 1967 erklärtermaßen zwei Modelle zur Debatte: Für das eine stand 
der Begriff des Parlamentarischen Staatssekretärs, »mehr ein Sendbote des Mini­
sters zum Parlament und seinen Gremien«10, für das andere der Begriff des Staats­
ministers, »mehr ein Gehilfe des Ministers, dessen Tätigkeit jedenfalls einen 
Schwerpunkt im Ressort hat und der namens des Ministers bestimmte Bereiche 
des Ressorts zu selbständiger (...) Erledigung zugewiesen bekommt«11. Der Innen­
ausschuß des Bundestages neigte - wie auch der Regierungsentwurf - dem Institut 
des britischen Parliamentary Secretary zu mit dem Motiv, befähigte Parlamentarier 
in die Aufgaben und Arbeitsweise der Ministerien einzuführen, während der 
Rechtsausschuß das Modell des britischen Minister of State präferierte, wobei hier 
das Ziel vorherrschte, die Minister zu entlasten.12 Die Überlegung, daß Staatsmini­
ster als Minister zu stimmberechtigten Mitgliedern des Kabinetts gemacht werden 
müßten, wurde nicht ernsthaft verfolgt: Dazu hätte es einer Änderung des Grund­
gesetzartikels 62 bedurft, demzufolge die Bundesregierung aus dem Bundeskanzler 
und den Bundesministern besteht.13

7 R. S. Milne, 1950, S. 437.
8 R. S. Milne, 1950, S. 449.
9 R. S. Milne, 1950, S. 439.
10 F. K. Fromme, Die Parlamentarischen Staatssekretäre, 1970, S. 56.
11 F. K. Fromme, Die Parlamentarischen Staatssekretäre, 1970, S. 56.
12 B. Wieser, 1997, S. 28, H. Läufer, 1969, S. 4, A. Morkel, 1967, S. 21.
13 Zur Vorbildfunktion des britischen Systems siehe E.-W. Böckenförde, 1964, S. 225fr., H. Läu­
fer, 1969, S. 10 ff., A. Morkel, 1967, S. 12ff, H. Schäfer, 1969, S. 38 fr., B. Wieser, 1997, S. 10 ff.
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Länder der Bundesrepublik Deutschland

In Baden-Württemberg sah die Verfassung bis 1972 nur die Möglichkeit vor, »als 
weitere Mitglieder der Regierung« Staatssekretäre zu ernennen18, die jedoch wegen 
eben dieser Regelung nicht mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bund zu 
vergleichen sind. Die Ernennung erfolgt durch den Ministerpräsidenten und muß 
vom Landtag, dem der Staatssekretär auch verantwortlich ist, bestätigt werden. Läu­
fer spricht von einem »Staatssekretär sui generis«19: Er fungiert nicht als Vertreter 
eines Ministers, sondern nimmt Sonderaufgaben wahr. Der Landtag kann den 
Staatssekretären Stimmrecht im Kabinett verleihen, dies geschieht im Regelfall auch. 
Die Staatssekretäre mit Kabinettsrang unterteilen sich folglich theoretisch in solche 
mit oder ohne Stimmrecht und außerdem in solche mit oder ohne Landtagsmandat. 
Die Zahl der Staatssekretäre darf ein Drittel der Zahl der Minister nicht überschrei­
ten. Die Motive zur Schaffung eines solchen Staatssekretärs ähneln den späteren zur

14 Seit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle von 1929 werden die Staatssekretäre vom Bundesprä­
sidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernannt, bis dahin wurden sie vom Nationalrat gewählt.
15 Art. 78 Bundesverfassungsgesetz von 1920, dessen Regelungen am 19.12.45 wieder Geltung er­
langten, nach: B. Wieser, 1997, S. 72.
16 B. Wieser, 1997, S. 74, S. 180 f.
17 H. Läufer, 1969, S. 9.
18 Art. 45 (2) der Baden-Württembergischen Verfassung vom 11.11.1953.
19 H. Läufer, 1969, S. 8.

Österreich

Die Rechtslage der Staatssekretäre in Österreich stellt sich in den ersten Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg folgendermaßen dar: Die obersten Organe der Exe­
kutive sind nach dem österreichischen Bundes-Verfassungsgesetz der Bundeskanz­
ler, die Bundesminister und Staatssekretäre sowie die Mitglieder der Landesregie­
rungen. Dennoch sind die Staatssekretäre nicht Mitglieder der Bundesregierung, 
sondern stehen eindeutig in zweiter Reihe: »Den Bundesministern können zur Un­
terstützung in der Geschäftsführung und zur parlamentarischen Vertretung Staats­
sekretäre beigegeben werden, die in gleicher Weise wie die Bundesminister bestellt 
werden14 und aus dem Amt scheiden. Der Staatssekretär ist dem Bundesminister 
unterstellt und an seine Weisungen gebunden.«15 Die Staatssekretäre sind politisch 
(aber nur bedingt staatsrechtlich) verantwortlich, auch parlamentarische Mißtrau­
ensvoten gegen den Einzelnen sind möglich. Ein Interpellationsrecht des National­
rates gegenüber den Staatssekretären besteht nicht.16 Der Staatssekretär muß zum 
Nationalrat wählbar, aber nicht Mitglied desselben sein. Die politische Praxis machte 
den Staatssekretär bis in die sechzigerJahre hinein zum Organ der Kontrolle seines 
Ministers: Er gehörte der anderen Koalitionspartei an und konnte gegen Entschei­
dungen des Ministers Auseinandersetzungen auf einer höheren parteipolitischen 
Ebene erzwingen. So diente das Amt eher dazu, den Regierungsprozeß zu ver­
zögern, als ihn effizienter zu gestalten.17
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Einführung der Parlamentarischen Staatssekretäre auf Bundesebene: Man sah er­
stens die Notwendigkeit, die Minister durch eine protokollarisch hochrangige Ver­
tretung zu entlasten, insbesondere bei ihren Aufgaben in der Öffentlichkeit, im 
Landtag und beim Bundesrat. Zweitens wollte man die Möglichkeit schaffen, einem 
Regierungsmitglied, das nicht mit der Führung eines Ressorts belastet ist, Sonder­
aufgaben zuzuweisen. Die Aufgaben des Staatssekretärs können, müssen aber nicht 
dem Geschäftsbereich eines Ministers zugeordnet sein. »Das dritte Argument - ein 
mehr praktisch politisches - wurde darin gesehen, daß die Ernennung von Staats­
sekretären zur Erleichterung der Regierungsbildung erforderlich ist. Um die Bedürf­
nisse der Regierungsparteien in parteipolitischer, aber auch landsmannschaftlicher 
und konfessioneller Hinsicht weitgehend erfüllen zu können, bei der Regierungs­
bildung also flexibel zu sein und einen gewissen Spielraum zu haben, war die In­
stitution des Staatssekretärs für notwendig erachtet worden.«20 Im Wesentlichen 
unterscheiden sich diese Staatssekretäre von den später institutionalisierten Par­
lamentarischen Staatssekretären des Bundes dadurch, daß sie selbständige, in eige­
ner Verantwortung und voller Verantwortlichkeit gegenüber dem Landtag stehende 
Regierungsmitglieder und insoweit keinem Minister untergeordnet sind, ihre ver­
fassungsrechtliche Stellung im Kabinett und gegenüber dem Landtag vielmehr weit­
gehend mit der des Ministers übereinstimmt. 1972 wurden in Baden-Württemberg 
dann in teilweiser Nachahmung der Regelung auf Bundesebene zusätzlich politische 
Staatssekretäre eingeführt.21

»Mehr als Abschreckung denn als Vorbild gedient«22 haben bei den Beratungen 
zur Institutionalisierung des neuen Amtes im Bund die bayrischen Staatssekretäre. 
Die bayrische Staatsregierung »besteht aus dem Ministerpräsidenten, den Staats­
ministern und Staatssekretären«23. Die Staatssekretäre werden vom Ministerprä­
sidenten mit Zustimmung des Landtages berufen24. Sie müssen nicht Mitglieder 
des Parlamentes, und dürfen nicht Beamte sein. Verfassungspraxis war es, in Koaliti­
onsregierungen Mitglieder der jeweils anderen Partei, in Einparteienregierungen Ver­
treter einer anderen Gruppierung als der des Ministers zu ernennen. Staatssekretäre 
sind an die Weisungen ihres Staatsministers gebunden. Wenn dieser verhindert ist, 
handeln sie selbständig und in eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag.25 Als 
Mitglieder der Staatsregierung haben Staatssekretäre ein eigenständiges Stimmrecht 
im Ministerrat, können dort also auch gegen ihren Minister abstimmen. »Doch ist die 
Regelung in Bayern ein Beispiel dafür, wie es im Bund nicht gemacht werden sollte.«26

20 A. Katz, 1975, S. 108.
21 Zum politischen Staatssekretär in Baden-Württemberg siehe F. P. Gallois, 1983, S. 125 - 135.
22 F. Nuscheler, 1970, S. 83.
23 Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. Dezember 1946, Art. 43. In der am 20.2.1998 zuletzt 
geänderten Fassung heißt es: »Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten und bis zu 17 Staatsministern 
und Staatssekretären«.
24 Bayrische Verfassung, Art. 45.
25 Bayrische Verfassung, Art. 51.
26 H. Schäfer, 1969, S. 38f.
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Auch in Schleswig-Holstein gab es seit 1951 eine ähnliche Institution, die als Vor­
bild für die Parlamentarischen Staatssekretäre auf Bundesebene hätte dienen können 
und die zumindest die unerwünschten Effekte, die die Modelle in Baden-Württem­
berg und Bayern zeigten, nicht hatte: den Parlamentarischen Vertreter des Ministers, 
»in der Anlage so etwas wie ein Parlamentarischer Staatssekretär der streng »par­
lamentarischem Schule - Stimmungskundschafter des Ministers im Parlament, seine 
Hilfstruppe in der Fraktion, Fragenbeantworter und Repräsentationskommissar - 
ein Modell, das dies mangels Bekanntheit (für den Parlamentarischen Staatssekretär 
des Bundes) nicht gewesen ist.«27 »Die Geschäftsordnung der schleswig-holsteini­
schen Landesregierung kennt »parlamentarische Vertreter« des Ministers, die nichts 
als das sein sollen, was in der Bezeichnung zum Ausdruck kommt und dazu (...) 
Repräsentations-Gehilfen. In der Praxis ist der »parlamentarische Vertreter« kaum 
mehr als ein Titel für verdiente ältere Abgeordnete aus dem zweiten Glied.«28 Im 
Laufe der siebziger Jahre wurde die Institution der Parlamentarischen Vertreter der 
der Parlamentarischen Staatssekretäre auf Bundesebene jedoch in Ausgestaltung 
und Funktion weitgehend29 angepaßt. Wenn ihnen die Landesregierung Regie­
rungsaufgaben überträgt, führen sie seit 1979 auch den Titel »Parlamentarischer 
Staatssekretär«.30

b) Entstehung

Die Diskussion über das Amt eines politischen Ministergehilfen auf Bundesebene 
wurde auch im Nachkriegsdeutschland wiederholt geführt, die Einführung aber im­
mer wieder verworfen. Alle Regierungsbildungen in der Bundesrepublik brachten 
das Thema in die Öffentlichkeit, wobei einerseits das Verlangen nach Kontrolle des 
Koalitionspartners eine Rolle spielte31 und andererseits das Streben nach einer Effi­
zienzsteigerung des parlamentarischen Regierungsprozesses. Nach der Spiegel-Af­
färe 1962 wurde in Kontaktgesprächen zwischen CDU/CSU und SPD auch die Fra­
ge aufgegriffen, ob Parlamentarische Staatssekretäre bzw. Staatsminister eingeführt 
werden sollten mit dem Ziel, in einer gemeinsamen Regierung den Bundesministern 
der anderen Partei angehörende Kontrolleure zur Seite zu stellen. Die Gespräche 
wurden jedoch bald insgesamt eingestellt.32 In die Bundestagswahl 1965 zogen beide 
großen Parteien mit der Absicht, politische Ministergehilfen einzuführen. In den 
Verhandlungen zur Bildung der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD 1966

27 F. K. Fromme, Sie sitzen auf der Regierungsbank, 1967.
28 F. K. Fromme, Der Parlamentarische Staatssekretär, 7.4.1970.
29 Der Parlamentarische Vertreter ist ehrenamtlich tätig und vertritt seinen Minister im Kabinett 
nicht.
30 Siehe hierzu F. P. Gallois, 1983, S. i43ff.
31 Die FDP machte bei der Regierungsbildung 1961 den Vorschlag, den Ministern in »einer Art 
Kreuzstich-Verfahren« je einen Parlamentarischen Staatssekretär des anderen Koalitionspartners bei­
zugeben. (F. K. Fromme, Die Parlamentarischen Staatssekretäre. Entwicklung in der 6. Wahlperiode, 
1970, S. 55).
32 H. Läufer, 1969, S. 4.
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wurde schließlich die Einsetzung von Parlamentarischen Staatssekretären oder 
Staatsministern beschlossen.33 Zunächst sollte es jeweils drei Amtsinhaber aus 
CDU und SPD sowie einen aus der CSU geben. Bei den Koalitionsgesprächen spiel­
ten sowohl Überlegungen eine Rolle, das Regieren effizienter zu gestalten und die 
Zahl der Ministerien zu verkleinern - Parlamentarische Staatssekretäre sollten als 
»vorweggenommenes Teilstück einer umfassenden Kabinettsreform«34 institutiona­
lisiert werden als auch die Absicht, »die neu zu schaffenden Ämter als Tarierge­
wichte an der Proporzwaage zu verwenden«35.

Am ii. Januar 1967 brachte die Bundesregierung den Gesetzentwurf über die 
Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre in den Bundestag ein. Er 
wurde dem Innenausschuß zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuß 
und dem Haushaltsausschuß zur Mitberatung überwiesen. Während der Haushalts­
ausschuß sich der vom Innenausschuß beschlossenen und später in dieser Form an­
genommenen Fassung anschloß, brachte der Rechtsausschuß einige Änderungswün­
sche von Die Bezeichnung »Parlamentarischer Staatssekretär« sollte durch die 
Bezeichnung »Minister« ersetzt werden, die Eidesleistung vor dem Bundestag erfol­
gen, und die Möglichkeit der Übertragung einer Weisungsbefugnis sollte positiv 
normiert werden.36

Nach vergleichsweise kurzen Beratungen, einem »gesetzgeberischen Schnellver­
fahren (...), das eine gründliche Beratung des neuen Amtes nicht zuließ und der 
Bedeutung der neuen Institution nicht gerecht wurde«37, beschloß der Bundestag 
am 15. März 1967 mit der Mehrheit der Stimmen von CDU/CSU und SPD gegen 
die FDP-Abgeordneten38 das »Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentari­
schen Staatssekretäre«.39 Der Bundesrat verzichtete am 17. März 1967 darauf, das 
vom Bundestag verabschiedete Gesetz zu behandeln, somit war es gebilligt. So trat 
das Gesetz am 9. April 1967 in Kraft.40 Am 12. April 1967 wurden die ersten sechs 
Parlamentarischen Staatssekretäre ernannt: Karl Theodor Freiherr von und zu Gut­
tenberg (CSU) beim Bundeskanzler, Gerhard Jahn (SPD) beim Außenminister, 
Ernst Benda (CDU) beim Innenminister, Albert Leicht (CDU) beim Finanzmini-

33 H. Läufer, 1969, S. 4, S. 16f.
34 Bundestagsprotokolle, 5. Wahlperiode, 98. Sitzung, S. 4508 (Abg. Wörner).
35 Der Spiegel, Nr. 50 / 1966 S. 34, Nr. 51 / 1966 S. 47, Nr. 18 /1967 S. 52.
36 Schriftlicher Bericht des Innenausschusses (Abg. Wörner) über den von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekre­
täre, Drucksache V/1402,15.3.1967.
37 H. Läufer, 1969, S. 1.
38 Nicht alle Koalitionsabgeordneten stimmten der Beschlußvorlage zu. So begründete der Abgeord­
nete Brese sein Vorhaben, sich gegen die Schaffung der Parlamentarischen Staatssekretäre auszuspre­
chen, in der CDU/CSU-Fraktionssitzung am 14.3.1967 mit der »Entwertung« der Abgeordneten, 
Sparzwängen und einer befürchteten Aufblähung der Bürokratie (Archiv für Christlich-Demokrati­
sche Politik, Sankt Augustin (ACDP) VIII - 001 - 1013/1). Die Koalition aus CDU/CSU und SPD 
verfügte aber mit 447 zu 49 Stimmen der FDP über eine so komfortable Mehrheit, daß einzelne 
Abweichler nicht ins Gewicht fielen.
39 Bundestagsprotokoll der 98. Sitzung, 5. Wahlperiode, 4507 C -4515 B.
40 BGBl. I / 1967, S. 396; § 9 GPSt.
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Über

ster, Klaus Dieter Arndt (SPD) beim Wirtschaftsminister, Eduard Adorno (CDU) 
beim Verteidigungsminister und Holger Börner (SPD) beim Verkehrsminister.

1 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre, Bundesgesetzblatt 1967 
I, S. 396.
2 Telefongespräch mit Bundesverfassungsgerichtspräsident a.D. Prof. Ernst Benda am 7.4.2001.
3 Schriftlicher Bericht des Innenausschusses (Abg. Wörner) über den von der Bundesregierung ein­
gebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretä­
re, Drucksache V/1402,15.3.67: »Nach Auffassung des Ausschusses wird es sich als nötig erweisen, 
die Bestimmungen (...) zu überprüfen und zu ergänzen, wenn mit der neuen Institution hinreichende 
Erfahrungen gesammelt wurden. Da es sich bei der Einführung Parlamentarischer Staatssekretäre in 
gewisser Weise um einen Versuch handelt, wäre es nach Meinung des Ausschusses falsch, wenn mehr 
als das Nötigste geregelt würde«.
4 Damals § 16 BWG, das Mindestalter betrug außerdem 25 Jahre (Wählbarkeit).

2. Rechtsgrundlagen

a) Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre von 1967

Das Gesetz vom 6. April 19671, das Parlamentarische Staatssekretäre in der Bundes­
republik Deutschland institutionalisiert, ist ein nahezu reines Statusgesetz. Über 
den Aufgabenkreis der Parlamentarischen Staatssekretäre gibt nur Paragraph 1 eine 
- bewußt vage - Auskunft: »Mitgliedern der Bundesregierung können zu ihrer Un­
terstützung Parlamentarische Staatssekretäre beigegeben werden...«. Diejenigen 
Abgeordneten, die wußten, daß sie für die neugeschaffene Position in Frage kom­
men, waren mit dieser Unbestimmtheit und mangelnden Klarheit, so Ernst Benda, 
»nicht besonders glücklich« - sie hätten sich eine klarere Abgrenzung der Aufgaben 
und Befugnisse gewünscht.2 Doch bei den Beratungen des Gesetzes war man sich 
über den vorläufigen Charakter der Regelung einig, auf der Basis der Erfahrungen 
mit der neu geschaffenen Institution sollten später Ergänzungen oder Neufassungen 
vorgenommen werden.3

Einzige formale Voraussetzung, um Parlamentarischer Staatssekretär werden zu 
können, ist nach Paragraph 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamen­
tarischen Staatssekretäre die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Ansonsten 
müssen keine formalen Kriterien, etwa in Bezug auf Alter, berufliche Qualifikation, 
Dauer der Bundestagszugehörigkeit o. ä. erfüllt werden, wohl aber die Voraussetzun­
gen, die sich mittelbar aus der Parlamentszugehörigkeit ergeben. Parlamentarische 
Staatssekretäre müssen zum Zeitpunkt ihrer Ernennung folglich wählbar nach Para­
graph 15 Bundeswahlgesetz4 sein.

Das Kreationsverfahren wurde weitgehend der Berufung von Bundesministern in 
ihr Amt nach Art. 64 I GG nachgebildet, jedoch ist das Vorschlagsverfahren modi­
fiziert: Die Ernennung des Parlamentarischen Staatssekretärs durch den Bundesprä­
sidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers setzt nach Paragraph 2 Einvernehmen 
mit dem Bundesminister, dem der Parlamentarische Staatssekretär beigegeben wer-
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zu Mitgliedern der Bundesregierung besteht für Parlamentarische 
von 1967 kein Berufsverbot.

5 Zu verweisen ist hier auf die allgemeine verfassungsrechtliche Diskussion über das Prüfungs- und 
Ablehnungsrecht des Bundespräsidenten im Rahmen des Art. 64 GG.
6 Bei Entlassung des Bundesministers nach Art. 64 (1) GG, § 9 (2) BminG, bei Entlassung des 
Bundeskanzlers nach Art. 67 (1) GG i.V. m. Art. 69 (2) GG, bei jeder anderen Erledigung des Amtes 
des Bundeskanzlers, mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages nach Art. 69 (2) GG, durch 
Tod des Bundesministers.
7 GG Art. 56 und 64 (2).
8 Auch wenn es sich bei Parlamentarischen Staatssekretären genauso wie beim Wehrbeauftragten 
nicht um Verfassungsorgane handelt, ist dieses das logischste Amtsverhältnis: Sie sind Mitglieder 
des Bundestages und stehen hier in einem öffentlich.-rechtlichen Amtsverhältnis, ein Beamtenverhält­
nis wäre wegen des Grundsatzes der Inkompatibilität ebenso unmöglich wie ein Angestelltenverhält­
nis des öffentlichen Dienstes.

den soll, voraus. Die Ernennung erfolgt durch eine vom Bundespräsidenten gezeich­
nete und - vorher - vom Bundeskanzler gegengezeichnete Urkunde. Der Bundes­
präsident ist zur Ernennung verpflichtet, wenn die formalen Voraussetzungen er­
füllt sind.5

Ebenso ist die jederzeit mögliche Entlassung des Parlamentarischen Staatssekre­
tärs - auf eigenes Verlangen oder auf Verlangen des Ministers - auf Vorschlag des 
Bundeskanzlers im Einvernehmen mit dem Minister nach Paragraph 6 durch den 
Bundespräsidenten zu vollziehen. Dem Entlassungsgesuch des Parlamentarischen 
Staatssekretärs muß entsprochen werden, er kann nicht wie ein Bundesminister nach 
Art. 69 Abs. 3 GG ersucht werden, die Amtsgeschäfte bis zur Ernennung seines 
Nachfolgers weiterzuführen. Aus dem Ressortprinzip des Art. 65 GG folgt, daß 
der Bundeskanzler dem Verlangen des Ministers nach Entlassung seines Parlamen­
tarischen Staatssekretärs auf jeden Fall nachkommen muß. Entlassen ist der Par­
lamentarische Staatssekretär nach der ratio des Paragraphen 1 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre von 1967 auch, wenn er aus 
dem Bundestag ausscheidet. Die enge Verbindung zur Person des Bundesministers 
kommt unter anderem darin zum Ausdruck, daß mit der Beendigung seiner Amts­
zeit - aus welchem Grund auch immer6 - auch der Parlamentarische Staatssekretär 
aus dem Amt scheidet. Die weiteren Amtsbeendigungstatbestände sind denen der 
für Bundesminister geltenden Regelungen in Art. 64 I GG i.V.m. §9 II Bundes­
ministergesetz nachgebildet.

Der Parlamentarische Staatssekretär hat den gleichen Eid zu leisten wie der Bun­
despräsident und die Mitglieder der Bundesregierung7, jedoch im Unterschied zu 
diesen nicht vor dem Bundestag, sondern vor dem zuständigen Minister. Mit seiner 
Ernennung steht der Parlamentarische Staatssekretär in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis zum Bund. Ein solches öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis, wie es 
auch für Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundesminister, Bundestagsabgeordnete, 
Mitglieder des Bundesrates und Bundesverfassungsrichter, aber auch für den Wehr­
beauftragen gilt, kennzeichnet den rechtlichen Status der Amtsinhaber von Verfas­
sungsorganen.8

Im Gegensatz
Staatssekretäre nach dem Gesetz
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b) Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre von 1974

9 Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim Bundesminister des Innern: Dritter Be­
richt zur Reform der Struktur von Bundesregierung und Verwaltung, Bonn 1972, S. 12ff.
10 Bundestagsprotokolle 6. WP, 7. Sitzung vom 30.10.1969, S. 225A.
11 F. K. Fromme, Wandlungen und Erneuerung bei den Parlamentarischen Staatssekretären, 1973, 
S. 153.

Der in den Anfangsjahren durchaus vorhandene Wille, Ergebnisse der Weiterent­
wicklung der Parlamentarischen Staatssekretäre in Gesetzesnormen zu gießen und 
so aus dem »vorläufigen« Gesetz von 1967 ein dauerhaft gültiges zu machen, wurde 
auch in der nächsten Runde nicht umgesetzt, obwohl es an Vorschlägen nicht man­
gelte.

Die Bundesregierung setzte bereits am 25.9.1968 eine »Projektgruppe Regie­
rungs- und Verwaltungsreform beim Bundesminister des Inneren« ein, die zwischen 
August 1969 und November 1972 drei Berichte »zur Reform der Struktur von Bun­
desregierung und Bundesverwaltung« abgab. Die Reformvorschläge zur Institution 
der Parlamentarischen Staatssekretäre, einer der Schwerpunkte der Arbeit der Pro­
jektgruppe, wurden nicht verwirklicht. Die Projektgruppe schlug zunächst vor, die 
Parlamentarischen Staatssekretäre zu Staatsministern zu machen, denen Teilberei­
che von Ministerien unter Verantwortung des Ministers zur selbständigen Leitung 
zugewiesen werden sollten. In ihrem dritten Bericht empfahl die Projektgruppe, 
»Bundesbevollmächtigte« einzuführen, denen innerhalb des Ressorts bestimmte 
Aufgabengebiete zugewiesen werden sollten. Diese Bundesbevollmächtigten sollten 
»Staatsminister« sein, die Inhaber dieses Amtes hätten Bundestagsabgeordnete sein 
können, aber nicht sein müssen. Die Einrichtung der Parlamentarischen Staatssekre­
täre wäre danach aufzuheben.9

Die Notwendigkeit ergänzender Regelungen und einer Änderung des Gesetzes 
von 1967 wurde seit 1969 auch öffentlich erörtert. Im Oktober 1969 kündigte Bun­
desinnenminister Genscher an, die Bundesregierung werde »durch eine Novellie­
rung des Gesetzes dafür Sorge tragen, daß die Zuständigkeiten (der Parlamentari­
schen Staatssekretäre) noch schärfer umrissen werden«10. Es kristallisierten sich 
zwei Lösungsmöglichkeiten heraus: Die kleine Lösung, die den äußeren Status, die 
persönliche Rechtsstellung der Parlamentarischen Staatssekretäre neu regeln, oder 
die große Lösung, die das Amt neu ausgestalten, die Kompetenzen erweitern und 
so die »politische Rechtsstellung«11 ändern sollte. Letztere Lösung hätte bedeutet, 
den Parlamentarischen Staatssekretär zum vollwertigen Vertreter des Ministers - 
u.a. mit dem Recht der Stimmabgabe im Kabinett und der zweiten Position im Res­
sort - zu machen, und eine Grundgesetzänderung vorausgesetzt. Diese Reform 
schien die Lösung mehrerer als unbefriedigend empfundener Ausprägungen der Re­
gierungspraxis zu sein: »Gelänge es, ein sogen, inneres Entscheidungskabinett von 
etwa 6 bis 7 Ministern zu bilden, um das sich ein größeres Kabinett von 15 bis 20 
Staatsministern gruppiert, die jeweils einem Mitglied des inneren Kabinetts zuge­
ordnet wären, aber dennoch einen eigenen Zuständigkeitsbereich hätten, könnte sich
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12 U. Echtler, 1973, S. 266.
13 Der »Kronjurist« der SPD-Fraktion, zu dieser Zeit stellvertretender Vorsitzender des Rechtsaus­
schusses, nicht zu verwechseln mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Klaus-Dieter Arndt.
14 C. Arndt, 1970, S. 504p
15 C. Arndt, 1970, S. 505.
16 F. K. Fromme, Wandlungen und Erneuerung bei den Parlamentarischen Staatssekretären, 1973, 
S. 153.
17 F. K. Fromme, Wandlungen und Erneuerung bei den Parlamentarischen Staatssekretären, 1973, 
S. 155.
18 BT-Drucksache 308 / 73.
19 Zitiert nach: F. K. Fromme, Wandlungen und Erneuerung bei den Parlamentarischen Staatssekre­
tären, 1973, S. 155.

daraus ein sinnvoller politischer Überbau der Bundesministerien ergeben, der auch 
den Parlamentarischen Staatssekretären Raum für sinnvolle politische Befugnisse 
ließe. Als politischer Leiter eines Teilressorts wären sie nicht mehr darauf angewie­
sen, ihren Kompetenzbereich auf Kosten der beamteten Staatssekretäre auszuwei­
ten.«12 Diese große Lösung wurde von einer Gruppe in der SPD-Fraktion vorberei­
tet. Claus Arndt13 berichtete 197014 von einem Entwurf einer Novelle zum Gesetz 
über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre, der im Arbeits­
kreis Rechtswesen der SPD-Fraktion erarbeitet worden sei. Mit diesem Entwurf 
wolle man »einen echten Juniorminister schaffen, der den Ressortminister rechtlich 
und tatsächlich auf allen Ebenen zu substituieren in der Lage ist, und dessen Auf­
gabe darin besteht, dies zu tun.« Kernstück des Entwurfes sei die Vertretungsbefug­
nis des Parlamentarischen Staatssekretärs bei Verhinderung des Ministers in dessen 
Eigenschaft »als Mitglied der Bundesregierung als auch in seinen sonstigen Rechten 
und Pflichten«. Dies hätte eine Grundgesetzänderung eingeschlossen, mit der dem 
Parlamentarischen Staatssekretär in Vertretung des Ministers Stimmrecht im Kabi­
nett eingeräumt worden wäre. »Aus einem Hilfsorgan der Bundesregierung (...) 
würde so ein echtes Mitglied dieses Verfassungsorgans, wenngleich eines, das rang- 
und statusmäßig unterhalb des Bundesministers angesiedelt ist und Funktionen je­
weils nur als Stellvertreter ausüben kann.«15 Die Gruppe plante, diesen Gesetzent­
wurf erst »kurz vor dem Ende der Wahlperiode einzubringen, um nicht mehr in 
verfertigte Gegebenheiten einzugreifen«16 - wozu es aufgrund der vorzeitigen Auf­
lösung des 6. Bundestages jedoch nicht mehr kam. Allerdings gab es auch Bestre­
bungen in die andere Richtung: Mit der Novellierung des Gesetzes sollten nach 
dieser Auffassung Regelungen getroffen werden, die »dem Wuchern der Pari. Staats­
sekretäre in die ministerielle Organisation hinein Einhalt gebieten«17.

In der 7. Legislaturperiode wurde von der Bundesregierung der Entwurf einer 
völligen Neufassung des Gesetzes eingebracht.18 Hatte es in der Begründung des 
Vorentwurfes vom Dezember 1972 noch geheißen, »Die Unterstützung bei der Er­
füllung von Regierungsaufgaben umfaßt weder die Vertretung eines Bundesmini­
sters in der Leitung der ihm unterstellten Verwaltung noch die Übertragung der 
ständigen Leitung von Organisationseinheiten innerhalb des Ministeriums«19, so 
fand sich eine Regelung hierzu im Regierungsentwurf nicht mehr - weder in die
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